BVGer E-5999/2010 vom 2. Mai 2011
Bundesverwaltungsgericht, 2011-05-02, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_E-5999_2010
FR: TAF E-5999/2010 du 2 mai 2011
IT: TAF E-5999/2010 del 2 maggio 2011
Regeste
Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden ge­gen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BFM ge­hört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Aus­nahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
E. 1.2
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
E. 1.3
Die Verfügung des BFM wurde via die Schweizer Botschaft in Colombo am 30. Juli 2010 an den Beschwerdeführer versandt. Gemäss dem auf der Rückseite des Rückscheins angebrachten srilankischen Poststempel - die Verfügung wurde von der Botschaft offenbar per Post verschickt - scheint die Verfügung am 2. August 2010 zugestellt worden zu sein. Mit der am 17. August 2010 der srilankischen Post übergebenen und am 25. August 2010 beim Bundesverwaltungsgericht eingegangenen Beschwerde ist die 30-tägige Beschwerdefrist ohnehin eingehalten.
E. 1.4
Die Beschwerde ist demzufolge frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom­men, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Ände­rung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 1.5
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 1.6
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterli­cher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungs­weise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, wes­halb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).
E. 1.7
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung des Schriftenwechsels verzichtet.
E. 2.1
Ein Asylgesuch kann gemäss Art. 19 AsylG im Ausland bei einer Schwei­zer Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundes­amt überweist (Art. 20 Abs. 1 AsylG). Hinsichtlich des Verfahrens bei der schweizerischen Vertretung im Ausland sieht Art. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) vor, dass diese mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung durchführt (Art. 10 Abs. 1 AsylV 1). Der Beschwerdeführer wurde nach der Einreichung des schriftlichen Ge­suchs und einer Ergänzung von der Schweizer Vertretung in Colombo zum Asylgesuch befragt. Der entscheidwesentliche Sachverhalt ist - wie das BFM in der angefochtenen Verfügung zu Recht ausführt - angesichts der schriftlichen und mündlichen Darlegungen und der eingereichten Beweis­mittel in ausreichender Weise erstellt. Das BFM hat den verfahrensrecht­lichen Anforderungen damit Genüge getan. Die Rüge des Beschwerde­führers, er habe sich an der Anhörung nicht detailreich genug erklären können (vgl. Beschwerde S. 1), erweist sich als nicht stichhaltig, zumal die Beschwerdeschrift zwar durchaus Präzisierungen zum Sachverhalt enthält, aber keine grundlegend neuen Sachverhaltselemente nennt.
E. 2.2
Das Bundesamt kann ein im Ausland gestelltes Asylgesuch ableh­nen, wenn die asylsuchende Person keine Verfolgung glaubhaft machen oder ihr die Aufnahme in einem Drittstaat zugemutet werden kann (Art. 3, Art. 7 und Art. 52 Abs. 2 AsylG). Gemäss Art. 20 Abs. 2 AsylG bewilligt das BFM einem Asylsuchenden die Einreise zur Abklärung des Sachver­halts, wenn ihm nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder Aufent­haltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Für die Ertei­lung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erfor­derlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Be­ziehungsnähe zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die prakti­sche und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen (vgl. die weiterhin zutreffende Praxis gemäss Ent­scheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommis­sion [EMARK] 1997 Nr. 15 E. 2, die angesichts bloss redaktioneller Ände­rungen bei der letzten Totalrevision des Asylgesetzes nach wie vor Gültig­keit hat). Ausschlaggebend für die Erteilung der Einreisebewilligung ist dabei die Schutzbedürftigkeit der betreffenden Person (vgl. EMARK 1997 Nr. 15 E. 2c, mithin die Prüfung der Fragen, ob eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wird und ob der Verbleib am Aufent­haltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärung zuzumuten ist.
E. 3.1
Wie das BFM in seiner Verfügung vom 8. Juli 2010 festgestellt hat, ist für die Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft der Zeitpunkt des Asylentscheides massgebend. Die Asylgewährung setzt demnach voraus, dass ein Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Asylentscheides in asyl­rechtlich relevanter Weise in erheblicher Weise verfolgt ist respektive be­gründete Furcht vor Verfolgung hat und somit Schutz benötigt.
E. 3.2
Die geltend gemachten Einschüchterungsversuche mutmasslicher Helfer oder Aktivisten der Regierungspartei gegenüber dem Beschwerdeführer und seiner Familie im Hause oder per Telefonat im Jahre 2008, 2009 und 2010 sind nach der Überzeugung des Beschwerdeführers wegen seiner tamilischen Ethnie, (...) und seiner oppositionellen Haltung erfolgt. In der Anhörung bei der Schweizer Vertretung bezeichnete er den Umstand, dass er zur C._______ gehöre, (...), als den Grund für seine Verfolgung in Sri Lanka. Die Einschätzung des BFM, wonach zum heutigen Zeitpunkt, also nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen - das Asylgesuch wurde bekanntlich kurz vor den im April 2010 abgehaltenen Parlamentswahlen eingereicht - keine akute Gefährdung des Beschwerdeführers mehr bestehen und die anonymen telefonischen Drohungen und Einschüchterungen seiner politischen Gegner aufgehört haben dürften, erscheint zutreffend. Der Beschwerdeführer hat denn auch an der Anhörung in der Botschaft und in seiner Beschwerde keine neuen, nach den Parlamentswahlen erfolgten gefährdende Ereignissen geltend gemacht. Auch die beiden mit der Beschwerde eingereichten Beweismittel (...), sind diesbezüglich nicht aufschlussreich, da sie nur die Formulierung enthalten, dass sein Fall den Verfassern der Schreiben rapportiert worden sei. Ohne dass die Einschüchterungsversuche der politischen Gegner des Beschwerdeführers in Abrede gestellt werden - solche Vorkommnisse sind in der gegenwärtige politischen Konstellation in Sri Lanka leider an der Tagesordnung - und ohne sie verharmlosen zu wollen, kann für den gegenwärtigen Zeitpunkt keine aktuelle Verfolgung oder eine aktuelle begründete Furcht vor Verfolgung erkannt werden, und zwar namentlich mangels der für die Anerkennung als Flüchtling erforderlichen Intensität der in absehbarer Zeit drohenden Eingriffe in die Grundwerte Leib, Leben und Freiheit des Beschwerdeführers. Im Übrigen ist dem BFM zuzustimmen, dass sich dieser zum Schutz vor Verfolgungen Dritter an die staatlichen Organe seines Heimatlandes wenden kann. Im Lichte dieser eine aktuelle Schutzbedürftigkeit verneinenden Erwägun­gen kann sich das Gericht darauf beschränken, nur noch im Sinne einer Zusatzbegründung darauf hinzuweisen, dass von den weiteren kumulativ in Betracht zu ziehenden Kriterien (vgl. EMARK 1997 Nr. 15 E. 2d-g) na­mentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz nicht gegeben ist und es dem Beschwerdeführer wohl möglich sein dürfte, sich in einem anderen Land - beispielsweise in Indien - oder einem anderen Landesteil Sri Lankas - allerdings unter der im flüchtlingsrechtlichen Sinne nicht unzumutbaren Voraussetzung, dass er sein politisches Amt aufgibt - niederzulassen.
E. 3.3
Zusammenfassend ist festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer im heutigen Zeitpunkt nicht gelungen ist, eine aktuelle oder künftige Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft zu machen. Es erübrigt sich daher, auf weitere Vorbringen in der Beschwerde und die übrigen Beweis­mittel näher einzugehen, da sie keine neuen Begründungselemente enthalten, welche zu einer anderen Einschätzung führen könnten. Das BFM hat demnach zu Recht die Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz verweigert und sein Asylgesuch abgelehnt.
E. 4
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Be­schwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwal­tungsökonomischen Gründen und in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2 und Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun­desverwaltungsge­richt (VGKE, SR 173.320.2) ist allerdings auf die Erhebung von Verfah­renskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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